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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1990

Norm

StGB §130

Rechtssatz

Zum wesentlichen Begri.sinhalt des Bandendiebstahls gehört jedenfalls der Zusammenschluß von mindestens drei

Personen mit dem Vorsatz der wiederholten Begehung selbständiger, im voraus nicht näher oder nur der Art nach

bestimmter und nicht bloß geringfügiger Diebstähle.
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